
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ab 16 Jahren
Erstwohnsitz seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde

wählenMitspracherecht über …

besetzt

Ausschüsse Verwaltung

leitet

kontrolliert

für 5 Jahre für 8 Jahre

•  Bürgerantrag
•  Bürgerbegehren 
•  Bürgerentscheid
•  Bürgerversammlung
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Gemeinderat Bürgermeister


